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fk 63 Jirs Krrisblalt
für den Kreis Westerburg. 1917

Amtlicher Teil.
Ausfnhrungsanweifung.

m der Kerirtrsverordnung über die Erfassung von Giern
be« Kandtzreifen vom 15. Mai 191V.

Aus Grund des 8 6 der Bezirksverordnung des Regierungs¬
präsidenten vom 15. Mai 1917 über die Erfassung von' Eiern in
den Landkreisen werden kür den Kreis Westerburg folgende Au«-
sührungsvorschriften erlassen.

§ 1. Die Abgabe von Eiern hat an die für jede Gemeinde
bestimmten stellen (Bürgermeister) zu erfolgen. .

^Die Bürgermeister haben sofort nach Empfang der Eier dein
Kestügelhalter für das Stück 29 Pfg. zu zahlen und ihm über die
Stückzahl der abgelmferten Eier eine Bescheinigung zu erteilen.
Der Geflügelhalter hat dem Bürgermeister eine Quittung über
den erhaltenen Kaufpreis zu erteilen.

§ 2. Die Bürgermeister haben die Eier nach Abzug der m
A Gemeinde für die verssrgungsberechtiqlen Personen (Nichtqe>
stugelhalter für eine Person alle 14 Lage ein Ei) zu verblei¬
bende Eier an bte Gruppenführer abzuliefern. Die Gruppen-
führec haben an jedem Montag über die Zahl der ihnen abge-
liefcrten Eier an die Kreislebensmittelstelle Mitteilung zu machen.

8 3. Die Abgabepflicht des einzelnen Geflügelhalters wird bis
?u we'teres Stück pro Huhn für die Zeit vom 1. April
IaI7 bJäs 3I '"P ar5  r1918  festgesetzt. Bei dieser Berechnung sind
2ö»/o des Huhnerbestandes in Abzug gebracht.

§ 4. Es bleibt dem Geflügelhalter überlassen mehr als die
VVW.. «» Ikügesetzte Stückzahl an Eiern zur Ablieferung zu bringen,
g benutzt« 8 ». Die Bürgermeister haben an Hand der zu führenden

Kontrollen alle 14 Tage festzustellen, ob die Geflügelhalter ihrer
rieftrungspflichtNachkommen. Säumige Geflügelhalter sind dem

usferiiguq»̂ snusichuß (Lebensmittelltelle) zur Anzeige zu bringen, damit
iftspapim z 4 cher Bezirksordnung die weiteren Maßnahmen getroffen«erden können. '

i „§6. Die Geflügelhalter sind verpflichtet jederzeit eine Kon-
«olle des Geflügels und Eierbestairdes zuzulassen und den erge-

>8 2 melh 7'jben Anordnungen der kontrollierenden Stellen in jeder Weise
,8  dem jMMge zu leisten.
Krwendm 3 ^ der Bezirksordnung ist in § 1 hinter „Enten" einqc-

Mltel „und Gänsen". ' "
§8. Zuwiderhandlungen werden gemäß 8 7 obiger Berirks-

srdnung bestraft. a
§ 9- Diese Ausführungsanweisung tritt sofort in Kraft

Mesterdnrs , den 21. Mai 1917.
* D-r Vorsitzende des Kreis .»ns fchrrsses.

ß ' * KSrgermeister des Kreis --» .
.vorstehende Bezirksoerordnung, sowie die Ausfüh-

runüsanrve.sung hierzu sofort in ortsüblicher Weise bekannt zu
SS 1 -^Aufkäufer und die Sanimelstellen sowie die Wirt¬

in »o. ivMMuSausschusse sind auf die Bestimmungen besonders hinzuiveisen.
n Brief»»' K erwarte, daß die schärfste Kontrolle ausgeübt wird und alle

|Beij8 en  Geflügelhalter unnachsichtlich zur Anzeige gebracht
Westerburg, den 21. Mai 1917.
_ fn * Vorsitzende de«  Krrisansfchnssea.
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Berorduung.
über den Urrketzr mit ansländifchem Wetzl.

Vom 13. März 1817.
Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmaßnahmen

ber Bolksernährung vom 22. Mai 1916 (Reichs-
^kßvl . 401) wird verordnet:
äaE. \ ^ ^ ?ommui,alverbände haben Höchstpreise für die Ab-

_ . I und Roggenmehl, das aus dem Auslände
"U « er aus ausländischem Getreide er,nahten ist. sowie für

- E >. sjj * »anz oder teilweise aus solchem Mehl hergestellt ist.
festzusetze». Dabei dürfen die für die Abgabe

und Brotes festgesetzten Kleinhandelspreise
^ttschrstt . » werden. Soiveit Höchstpreise für die Abgabe

nlandischem Mehl und Brot au Verbraucher festgesetzt sind,
^ugnisst k'8 ° Û weiteres auch für die im Satz 1 genannten

Stelle der Kornmunalverbände können die Landeszen-
" "brr die von ihnen bestimmten höheren Vermal-

^börden die Höchstpreise(Abs. 1) festsetzen.
W Weizen- oder Roggenmehl, das aus dem Ausland
^rs aus ausländischemGetreide erwählen ist, im Ge-
Sitf ? Jot , »erjpflid&tet, dem Kommunalverband, in dessen
Dtär? inA ^ el besindet, die vorhandenen Mengen bis zum
" ln î -7 ^"b soweit er den Gewahrsam nach dem 20.

erlangt, binnen 3 Tagen nach der Erlangung des

Gewahrsams unter Angabe des Eigentümers anzuzeigen. Wer
Vertrage abjchüeßt. kraft deren er die Lieferung -von Mehl der
im satz l bezeichneten Art verlangen kann, hat dem Kommunal-
verbände binnen 3 Tagen nach dem Abschluß des Vertrags hier¬
von Anzeige zu erstatten.
x a fkrfdiciften im Abs. 1 Satz 1, 2 gelten nicht für Mehl,
.os zum Verbrauch im eigenen Haushalt oder der eigenen Wirt-
schüft bestimmt ist, und für Mehl, welches gemäß den Vorschrif¬
ten der Bekanntmachung, betreffend die Einfuhr von Getreide.
Hühenfrüchten. Mehl und Futtermitteln vom
11^ september ^191VîReichs-GesetzblS . 569)

4. März 1916 (Reichŝ GesetzbllUlT )^ ^ die Zentral -Ein-
kailfsgesellschaftm. b. H. in Berlin zu liefern ist.
;?fV ' TT9 , das der Anzeigepflicht nach § 2 Abs. 1 unterliegt.
K dem Kommunalverband, m dessen Bezirk es sich befindet, aufVerlangen käuflich zu überlassen. '

Erfolgt die Überlassung nicht freiwillig, so kann das Eigen-
tum an dem Mehl dem Kommunalverbandedurch Beschluß der
n"Z ^ li „ Bekanntmachung über die Errichtung von PreiS-
prüfuiigsstellen und die Bersorgungsregelung vom
25. September  1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 607)
4. November' 1915 (Reichs-Gesetzbl̂ S' '728) Zuständigen Be-

Zbrde übertragen werden. Das Eigentum geht über sobald der
^gcht ^ öEümer oder dem Inhaber des Gewahrsams

^ Kommunalverband hat für das von ihm übernom-
Eue Acehl einen angemessenen Uebernahmepreis zu zahlen, der
Mzusetzen̂ ŝt 4̂klgung des von dem Verkäufer gezahlten Preises
a <axut^ ê tV ^reitigkeiten . die sich aus der Anwendung der 88 3,
4 Abs. 1 ergeben, entscheidet die im 8 3 Abs. 2 bezeichnte Be¬hörde entgulttg. ,
. . 8 Mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe
stnifU ^ ^ kausend Mark oder mit einer dieser Strafe wird be-

1. wer den Höchstpreis(8 1 Abs. 1. 2) überschreitet;
1. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auf-

fordert. durch den der Höchstpreis(Nr . 1) überschritten wird,
oder sich zum Abschluß eines solchen Vertrags erbietet;

' ? ri- ^ ch § 2 obliegenden Anzeigen nicht inner¬
halb der darm vorgeschriebenen Frist erstattet oder wissent-
l.ch unrichtige oder unvollständige Angaben macht.

f . "kebm der Strafe können die Vorräte an Mehl oder Brot,
Zuwiderhandlung bezieht, eingezogen werden,

o^^ ^ ^kbrschred, ob sie dem Tater gehören oder nicht,
aulaffen Mibent  des Kriegsemährungsamt kann Ausnahmen

§ 7 Diese Verordnung tritt mit dem 20. März 1917 in lkraft.
K- rtt « , den 13. Mürz 1917. 1

®ev Stellvertreter des Keichsk austers . Dr . Helfferich.
Ausführungsbestiinmung zur Verordnung über den Ver-

5 229̂ ""^ "Ndischem Mehl vom 13. März 1917 — R . G. Bl.

H u n ^ e ä nf Absatz2 der bezeichneten Verordnung zu-
Î enden Befugnisse übertragen wir den Regierungspräsidentenfür Berlin dem Oberpräsidenten.

Berlin, den5. April 1917.
Der Minister für Handel Der Minister für Knndmtrt-

8t  Schaft Domänen und Forste « .
Im Aufträge : Lusensky. Im Aufträge : Eggert.

Der Minister de» Inner«. Im Aufträge: Maube.

An die Herren Dürgeemeister de» Kreifr».
u  n * Jo <?. j  Für das Auslandsmehl und das daraus her-

gestellte Gebäck gelten die in den Kreisoecordnungen vom 22.
Februar d. Js . (Kreisblatt Nr. 25) und vom 7. Avril d
(^ « 1861 Nr 44) festgesetzten Mehl- und Brotpreisê sowie Ge¬wichte für Backwaren.

Mestertznrg, den 28. Mai 19 17. D»r Kandrat

di-k $ °Jef 3JJe* in Westernohe ist zum Bürgermeister
dieser Gemeinde gewählt und von mir auf die Dauer von 8
Jahren bestätigt worden.

Mestertznrg, den 30. Mai  1917. Der Kandrat.
Bekanntmachung

über Ammoniakdünger. Vom 18. Mai 1917.
k>es § 2 Abs. 2 Satz 2 der Bekanntmachung

über Stickstoff vom 18. Januar 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 59)
wird bestiinmt: J

§ 1 Zur Ueberwachung des Verkehrs mit Ammoniakdünger
wird eine Ueberwachungsstelle für Ammoniakdünger gebildet. Die
lleberwachungsstelle besteht aus dem Vorsitzenden, einem Stellver-



tretet des Vorsitzenden und einem Verwaltungsausschusse . Sie
untersteht der Aufsicht des Kriegsernährungsamts.

Der Präsident des Krichsernährungsamts ernennt die Mit¬
glieder und bestimmt das Nähere über die Leitung und Zusam¬
mensetzung der Stelle und über den Geschäftsgang.

8 2 Wer Ammoniakdünger herstellt , bedarf vom 1. Julr 1917
ab zu dessen Absatz der Genehmigung der Ueberwachungsstelle.

Die Ueberwachungsstelle kann weitere Bestimmungen über
den Absatz von Ammoniakdünger erlassen . . ,

8 3 Zuwiederhandlungen gegen die Vorschrift rm 8 2 Abs . 1
oder die auf Grund des 8 2 Abs. 2 erlassenen Bestimmungen
werden nach 8 3 Nr . 1 der Bekanntmachung über Stickstoff vom
18. Januar 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 59) mit Gefängnis bis zu
einem Jahr und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder
mit einer dieser Strafen bestraft . , . .

Neben der Strafe können die Gegenstände , auf die sich die
strafbare Handlung bezieht, eingezogen werden , ohne Unterschied,
ob sie dem Täter gehören oder nicht. ^ m . .

§ 4 Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft.

Berlin , den 18. Mai 1917.
Dar Prastdent de « Krirgsernatzrungsamt » . von Batocki.

Der Welt-Krieg.
WB. Großes Hauptquartier , 29. Mai. Amtlich.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.

Im Wytschaele-Bogen war gestern der Feuerkampf gesteigert.
Auch am Kanal von La Bassse und in einzelnen Abschnitten
beiderseits der Scarpe bekämpften die Artillerien sich lebhaft.

Erkundungsvorstöße der Engländer sind an mehrern Stel¬
len gescheitert.

Heeresgruppe deutscher Kronprinz.
Tagsüber durchweg nur geringe Gefechtstätigkeit.
Nachts versuchten die Franzosen am Gehöft Hurtebrse und

bei der Mühle von Vauclerc Handstreiche, die dank der Wachsam¬
keit unserer Grabenbesatzung mißlangen . '

Ein am Osthange des Pöhl -Bergers in der Champagne
vorbrechende französischer Angriff gegen unsere neuen Gräben
wurden abgewiesen.

Heeresgruppe Herzog Albrecht.
Keine wesentlichen Ereignisse.

Oestiicher Kriegsschauplatz
In mehreren Abschnitten der Front hat m den letzten

Tagen die Gefechtstätigkeit zugenommen . Mit russich-rmnänischen
Angriffen wird gerechnet.

Mazedonische Front
Im Cerna -Bogen lebte die Feuertättgkett auf . Am west¬

lichen Vardar -Ufer schlugen bulgarische Vorposten mehrere eng¬
lische Kompagnien zurück.

WB. Großes Hauptquartier, 30. Mai. Amtlich.
Westlicher Kriegsschauplatz.

Tagsüber war nur im Wytschaele - Abschnitt dte Arttllene-
tätigkeit lebhaft . Abends nahm das Feuer auch an anderen
dtbübl ^ zu.

Erkundungsvorstöße der Engländer an der Artoisfront , der
Franzosen am Chemin des Domes wurden zurückgewiesen. Vor-
feldgesechte südwestlich von St . Quentin brachten uns eine An¬
zahl Gefangene ein.

Auf dem
Geglichen Kriegsschauplatz.

Die Lage ist unverändert.
Mazedonische Front.

Keine besonderen Ereignisse . . . .
Der Erste Generalquartierinerster Ludendorff.

Die «ahe Entscheidung.

Aus dem Kreise Westerburg.
Mesterbnrg . 1. Juni 1917.

Am 1. 6. ist eiue Bekanntmachung in Kraft getreten , durch
welche alle rohen und eingearbeitcten Feste von zahme « unD
wilden Kaninchen , sowie von Hase« und Hauskatze « jeder
Herkunft und in jedem Zustand beschlagnahmt werden , soweit
nicht ihre Zurichtung zu Pelzwerk iRauchware ) erfolgt ist oder
ihre Verarbeitung in Zurichtereien , Färbereien oder Haarschneider¬
eien bereits begonnen hat. Trotz der Beschlagnahme bleibt je¬
doch die Veriiutzerung und Kiefern «- der Felle in bestim¬
mter Weise erlaubt . So darf der Besitzer eines Tieres , der
nicht Mitglied eines Kaninchenzucht-Vereins ist, das Fell binnen 3
Wochen nach dem Abziehen an die Vereins -Sammelstelle und
der Besitzer eines Tieres , der nicht Mitglied eines Kaninchenzucht-
Vereins ist das Fell binnen 3 Wochen an einen beliebige» Händler
veräußern . Den Händlern und Vereins - Sammelstellen sind be¬
stimmte Wege für die Weiterveräußerung vorgeschriebcn. Alle
Vorräte an beschlagnahmten Fellen werden schließlich bei der Kriegs¬
fell- Aktiengesellschaft in Leipzig vereinigt / die die Felle, soweit
sie für dte Zwecke der Heeres- oder Marine Verwaltung in An¬
spruch genommen werden , an die Kriegsleder - Aktiengesellschaft
weiterliefert und den übrigen Teil der Rauchwaren - Industrie
und den Haarschneiderelen zuführt . . H

Feste, deren vorschriftsmäßige Veräußerung unterlassen worden
ist, sind, sofern ihr Vorrat eine bestimmte Höhe übersteigt, an
das Leder - Zuweisungsamt der Kriegs - Rohstoff- Abteilung zu
melde» Außerdem ist die Erlaubnis zur Verfügung über die
beschlagnahmten Felle durch Händler , Vereins - Sammelstelle oder
besonders zugelassene Großhändler von der Beobachtung einer
Reihe von Vorschriften , insbesondere der Führung von Büchern
und Listen abhängig gemacht.

Gleichzeitig ist eine Bekanntmachung in Kraft getreten , durch du
für roh Kanin - , Hasen - und Katzenfeste Höchstpreise fest¬
gesetzt werden . Es sind verschiedene Preise bestimmt worden,
je nachdem die Veräußerung durch den Besitzer des betreffenden
Tieres oder durch einen Händler oder eine Vereins - Sammelstelle
oder durch einen zugelassenen Großhändler erfolgt . Die Preise
sind außerdem verschieden, je nachdem die Felle allen Vor-
chriften entsprechend abgezogen und behandelt worden sind oder

nicht. . ^ ,
Beide Bekanntmachungen enthalten erne ganze Reihe Enrzel-

bestimmungen , die für Interessenten von Wichtigkeit sind.
Kerzahn , 29. Mai Der Schütze Paul Scheid von hm

i einer M . - G. Komp. Sohn des Ernst Scheid, ist wegen be-
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Wtb Berlin . 29. Mai . In Sonderberichten verschiedener
Blätter wird von dem Weilen des Kaisers bei den Fronttruppen
im Westen erzählt . Dem „Berliner Lokalanzeiger " zufolge lau¬
tet eine Ansprache des obersten Kriegsherrn wie folgt:

Kameraden ! ich freue mich. Euch von der bewährten branden-
burgffchen Division . . . . Auge jin Auge zu sehen. Bewegten
Herzens spreche ich Euch meinen Kaiserlichen Dank aus für die
heldenhafte Tapferkeit , mit der ihr hier im Westen den starken
Feind geschlagen habt . Offiziere und Mannschaften haben in
edler Aufopferung gewetteifert und alle Versuche des Feindes,
die deutsche Mauer zu durchbrechen, abgeschlagen. Mit freudigem
Dank und gehobenen Herzens gedenken die Eurigen zu Euch. Der
Gegner hatte große Vorbereitungen getroffen . Mit ungeheurem
Mnnitionsaufwand und rücksichtslosem Einsatz von Menschen,
hoffte er durchzukommeu . An Eurem Todesmut sind seine Pläne
auch diesmal gescheitert und wie diesmal , würden sie auch immer
scheitern. Die märkischen Bataillone haben gezeigt, datz das Zeug
ihrer Vorfahren in ihnen steckt. Dem „Berliner Tageblatt zu¬
folge sagte der Kaiser noch: Die nahe Entscheidung liegt vor uns.
Ihr werdet auch sie schaffen, wie ihr all dies andere bisher ge¬
schaffen, denn Ihr seid eingedenk, wofür Ihr kämpft : für die
Zukunft Eurer Kinder und Enkel, für d,e Zukunft unseres geleb¬
ten Vaterlandes I

sticht
ihr

bei
sonderen Tapferkeit vor dem Feinde am 18. Mai mit dem Eis¬
ernen Kreuz 2 . Kl . ausgezeichnet worden . Es ist dies der dritte
von seinen 4 Söhnen der mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet

Rennerod , 30. Mai. Dem Amtsgerichtssekretär Allendorf
und dem Nachtwächter Theis von hier gelang es gestern Nacht
gegen 12 Uhr in der Nähe des Bahnhofs Rennerod kurz vor dem
Walde 2 französische Kriegsgefangenen zu ergreifen . Wie sich
herausstellte waren die Gefangenen vor einigen Tagen aus dem
Lager in Gießen entwichen._ _ _1

Bekanntmachung.rlaßd
Wen

Am Sonntag den 3. Juni d. Js . vorm . 8 Uhr soll eine
Uebung der Pflicht - und freiwilligen Feuerwehr abgehalten wer¬
den.

Die zur Uebung verpflichteten Personen wollen sich zu d.e-
ser Zeit pünktlich an den Spritzenhäusern einfinden.

Westerburg , den 29. Mai 1917.
Die PolizeiverwaItunrj:  Kappel

trbett.

Habe Montag , den 4 . Inni einen geästen Transport

schöne starke Ferkel
am Bahnhof Niederroßbach -Neustadt zum Verkauf stehen.

Vertreter Iotzan « Geottz,
non Heineich Kindlar , Hachenbu rg

D)n»erkauft fein iian* ,
ohne oder mit Geschäft Warel̂ chejßMechiilmlkl

sowie Aufkäufer für Hrom-
tzeee-, Himbeer . Crdkeer -,
Birken . Maldbrer -Hlätter.

Lindenblüte , Hnstattig,
Krauseminze . Pfeffern »««?
usn». in prima getrockneter
Ware in grasten «nd kleinen
Kosten z« känfe « gesucht

Geb . Müller,
Dorsten-Gelmützle.

Tee -Abteilung.

lj gilt: uuct um ,
branche, Gasthof , Bäckerei, au4 .
ländl . Besitztums Platz gleich- r
Direkte Zuschriften an . ^ n.
Georg Geisentzof,postlagec» J

Frankfurt a. HL—
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Auf deP Kandratsamt
Westerburg kann ein

mit guter
treten.

Lehrling
Schulbildung ein-

Verloren
Beim Aussteigen am

Hof Willmenrod am 26 . 5. (le?
Zug von Altenkirchen nach-
bürg ) ist mir ein Hand' os!
vertauscht worden . Ich
deshalb , zivecks Umtausch,
an nachstehende Adr . wert
zu wollen.

Christian Reichwein,
decker in Dorndorf , Post
Hofen. .
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